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Wie wird der Regelbedarf ermittelt?
Das Statistische Bundesamt führt alle fünf Jahre eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)

bei privaten Haushalten in Deutschland durch. Diese liefert u.a. Daten zu den Verbrauchsausgaben dieser Haushalte.
Auf Basis dieser Daten werden die Regelbedarfe ermittelt.

Statistisches Bundesamt BMAS

Die Ergebnisse werden vom
Statistischen Bundesamt auf die
Bevölkerung hochgerechnet und
standardisiert veröffentlicht.
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Die Ergebnisse werden als
Regelbedarfe im Gesetz
festgeschrieben.
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Die ausgefüllten Haushaltsbücher gehen an das 
Statistische Bundesamt, wo sie auf Plausibilität geprüft 
und die Verbrauchsausgaben, die die einzelnen Haushalte 
notiert haben, in eine Datenbank übertragen werden.
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2013 führten im Rahmen der EVS
mehr als 53.000 Haushalte jeweils
drei Monate lang ein Haushaltsbuch.
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Was zeichnet die Sonderauswertungen aus?

Die Sonderauswertungen konzentrieren sich auf die Verbrauchsausgaben
von Haushalten mit niedrigen Einkommen, da sich das Existenzminimum
an diesem Ausgabenniveau orientiert.

Haushalte, die ausschließlich von SGB II- oder SGB XII-Leistungen leben,
werden dabei nicht berücksichtigt.

Den unterschiedlichen Bedarfen von Erwachsenen und Kindern wird
durch Auswertung des Konsums von Einpersonenhaushalten
wie auch von Familienhaushalten mit Kindern
verschiedener Altersgruppen Rechnung getragen.

Nun können die Sonderauswertungen für das BMAS erfolgen,
die für die Berechnung der Regelbedarfe notwendig sind.
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Der für das Jahr der EVS ermittelte
regelbedarfsrelevante Bedarf wird
anhand der Nettolohnentwicklung
und der regelbedarfsrelevanten
Preisentwicklung bis in die
Gegenwart fortgeschrieben.
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Auf Basis der Sonderaus-
wertungen werden die
regelbedarfsrelevanten
Ausgaben ermittelt.
Ausgabepositionen,
die nicht zum Existenz-
minimum gehören (z.B.
Glücksspiele, Haushalts-
hilfen oder Pauschal-
reisen) oder durch andere
Leistungen gedeckt sind
(Miete und Heizung),
werden dabei nicht
berücksichtigt.

5


